
 

Zertifikat 

 

Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation 

 

Name:  TÜV Rheinland Cert GmbH 

Straße:  Am Grauen Stein  

Staat:  D Bundesland: NW (Nordrhein-Westfalen) 

Postleitzahl:  51105 Ort:  Köln 
 

Angaben zum Zertifikat 

Nummer des Zertifikats (durch die Zertifizierungsorganisation frei zu vergeben): 01 400 0027 

Erstmalige Zertifizierung ☐ oder Folgezertifizierung ☒ 

Vorgangsnummer (soweit von der Behörde erteilt): ZZET016002104004 

Das Zertifikat beinhaltet 3 Anlage(n). 

☐ Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n) ___) 

☒ Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten, Standorte erteilt (s. Anlage(n) 1 - 3). 

Das Zertifikat ist gültig bis zum 31.08.2022. Nächstes Audit bis spätestens 28.02.2022. 

Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz): 

Name:  HRG Heisterner Holz Recycling GmbH 

Straße:  An der Hermine 16 

Staat:  D Bundesland: ST (Sachsen-Anhalt) 

Postleitzahl:  06792 Ort:  Sandersdorf 

Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern ein Eintrag erfolgt ist): 

Registernummer: HRB 16322 Registergericht: Stendal 

Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten und 
Abfallarten das Überwachungszeichen der o.g. technischen Überwachungsorganisation und die Bezeichnung 

„Entsorgungsfachbetrieb“ 

gemäß §56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu führen. 

Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG:  

entfällt 

Nur bei anerkannten Stellen, Betrieben und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV: 

entfällt 

Prüfungsdatum: 

 

15.02.2021 

Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat: 

 

Name: Jacobs, Vorname: Wilhelm 

Ausstellungsdatum: 

 

15.03.2021 

Leiter der Zertifizierungsorganisation: 

 

Name: Schmieder, Vorname: Christoph 

  

www.tuv.com 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: NT8200034(1) 

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☒ 

2.2 Befördern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: NT8200034(1) 

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☒ 

2.3 Lagern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☐ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☐vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: NV8200006(4) 

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☒ 

2.8 Makeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: NV8200006(4) 

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☒ 

Anlage 1 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0027 

Name des Entsorgungsfachbetriebs HRG Heisterner Holz Recycling GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: HRG Heisterner Holz Recycling GmbH 
1.2 Straße: An der Hermine 16 
1.3. Staat: D Bundesland: ST Postleitzahl: 06792 Ort: Sandersdorf 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Fuhrpark, Abfall-Händler und -Makler 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☒ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☐ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: NA8200062(2) 

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☒ 

2.4 Behandeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: NA8200062(2) 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☒vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☒ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0027 

Name des Entsorgungsfachbetriebs HRG Heisterner Holz Recycling GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: HRG Heisterner Holz Recycling GmbH 
1.2 Straße: An der Hermine 16 
1.3. Staat: D Bundesland: ST Postleitzahl: 06792 Ort: Sandersdorf 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Sortier- und Aufbereitungsanlage für Altholz 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

03 01 04* 
Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und 
Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten 

 

15 01 10* 
Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe ent-
halten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

15 02 02* 
Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. 
n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch ge-
fährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

17 02 04* 
Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthal-
ten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

Hier nur Holz 

19 12 06* Holz, das gefährliche Stoffe enthält  

19 12 11* 
sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus 
der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefähr-
liche Stoffe enthalten 

Nur zulässig, wenn das enthaltene 
Holz belastet ist, Bauabfälle dürfen 
nicht belastet sein. 

20 01 37* Holz, das gefährliche Stoffe enthält  
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2. Zertifizierte Tätigkeit 

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1 Sammeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☐ 

2.2 Befördern ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☐ 

2.3 Lagern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: NA8200062(2) 

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.4 Behandeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: NA8200062(2) 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

☒vorbereitend  ☐abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

2.6 Beseitigen ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

 ☐ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.7 Handeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☐ 

2.8 Makeln ☐  Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☐ 

Anlage 3 zum Zertifikat mit der Nummer 01 400 0027 

Name des Entsorgungsfachbetriebs HRG Heisterner Holz Recycling GmbH 

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1 Bezeichnung des Standorts: HRG Heisterner Holz Recycling GmbH 
1.2 Straße: An der Hermine 16 
1.3. Staat: D Bundesland: ST Postleitzahl: 06792 Ort: Sandersdorf 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

Sortier- und Aufbereitungsanlage für Altholz 

3.1 Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG 

☐ Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 

im Sinne des § 21 ElektroG. 

3.2 Nur bei anerkannten Stellen, Betriebe und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft und die Anlage gilt als 

3.2.1 Annahmestelle.  ☐ 

3.2.2 Rücknahmestelle.  ☐ 

3.2.3 Demontagebetrieb.  ☐ 

3.2.4 Schredderanlage.  ☐ 

3.2.5 sonstige Anlage zur weiteren Behandlung ☐ 
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten   ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe Nur Holzanteil, AI nach AltholzV 

02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft Nur Holzanteil, AI nach AltholzV 

03 01 01 Rinden- und Korkabfälle AI nach AltholzV 

03 01 05 
Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Fur-
niere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen 

Kein Sägemehl, AI-AII nach  
AltholzV 

03 03 01 Rinden- und Holzabfälle AI nach AltholzV 

03 03 07 
mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von 
Papier- und Pappabfällen 

 

03 03 99 

Abfälle a. n. g. hier Holzspäne, die bei der Aufbe-
reitung von Frischholz für die Zell-
stoffherstellung als unverwertbarer 
Abfall anfallen 

15 01 03 

Verpackungen aus Holz Paletten, Transportkisten aus Voll-
holz AI, Paletten, Transportkisten 
aus Holzwerkstoffen AII, sonstige 
Paletten mit Verbundmaterial AIII 

15 01 06 
gemischte Verpackungen Nur größer 50 Massen% Holzanteil, 

AI – AIII nach AltholzV 

17 02 01 
Holz Bau- und Abbruchholz aus dem  

Innenbereich ohne schädliche Ver-
unreinigungen 

17 09 04 
gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen 

Nur größer 50 Massen% Holzanteil, 
AI – AIII nach AltholzV 

19 06 06 
Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung 
von tierischen und pflanzlichen Abfällen 

 

19 12 07 
Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt Vorsortiert aus Sortieranlagen und/ 

oder vorgebrochen, AI – AIII nach 
AltholzV 

19 12 10 

brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) Zugelassen sind ausschließlich Ab-
fälle, die bei der Sortierung und Auf-
bereitung von Baumisch- und Ge-
werbeabfällen sowie von Sperrmüll 
anfallen, nur größer 50 Massen% 
Holzanteil, AI – AIII nach AltholzV 

19 12 12 

sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus 
der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 

Zugelassen sind ausschließlich Ab-
fälle, die bei der Sortierung und Auf-
bereitung von Baumisch- und Ge-
werbeabfällen sowie von Sperrmüll 
anfallen, nur größer 50 Massen% 
Holzanteil, AI – AIII nach AltholzV 

20 01 38 
Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt Insbesondere Möbel, als Mischsorti-

ment immer AIII, AI – AIII nach  
AltholzV 

20 02 01 
biologisch abbaubare Abfälle Nur Baum- und Strauchschnitt,  

AI nach AltholzV 

20 03 07 Sperrmüll AI – AIII nach AltholzV 

 




